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Präambel 
Die Gemeinde Moorenw eis erlässt gem. § 2 Abs. 1, §§ 9 und 10 des Baugesetz buches (BauGB) in der 
Fassung der Bek anntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, 3634) zuletz t geändert durch Artik el 3 des 
Gesetz es vom 20.12.2023, Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007 zuletz t 
geändert durch die §§ 12 und 13 des Gesetz es vom 23.12.2024, der Baunutz ungsverordnung (BauNV O) 
in der Fassung der Bek anntmachung vom 21.11.2017 zuletz t geändert durch Artik el 2 des Gesetz es vom 
03.07.2023 und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998 zuletz t 
geändert durch § 2 des Gesetz es vom 09.12.2024 diesen Bebauungsplan als S A T Z U N G.  
 
Textliche Festsetz ungen 
 
1. Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB) 
Der Bebauungsplan setz t die Grenz en seines räumlichen Geltungsbereiches fest und erstreck t sich über 
das Flurstück mit der Nummer Fl.Nr. 1091 (Gmk g. Moorenw eis). 
 
2 Art der baulichen Nutz ung  
Folgende im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegende Flurstück e w erden als Sondergebiet (SO) im 
S inne des § 11 Abs. 2 BauNV O mit der Z w eck bestimmung Sonnenenergienutz ung (Photovoltaik) 
festgesetz t: Fl.Nr. 1091 (Gmkg. Moorenw eis) 
 
Zulässig im SO-Gebiet sind: 
die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaik anlagen z um Z w eck der S tromerz eugung 
die Errichtung technischer und baulicher Anlagen, die für die Betreibung der Photovoltaik anlagen 
erforderlich sind  
die Gründung der Photovoltaik anlagen durch R ammprofile/Gestellpfosten aus Metall 
integrierte landw irtschaftliche Nutz ung z w ischen den Modulreihen 
 
3 Maß der baulichen Nutz ung  
3.1 Überbaubare Flächen; Baugrenz e 
Die überbaubare Grundstück sfläche ist der Planz eichnung z u entnehmen. 
Innerhalb der festgesetz ten Baugrenz e darf gem. § 23 Abs. 3 BauNV O gebaut w erden. Nicht z ulässig ist 
das Errichten von Gebäuden mit Ausnahme von technischen Betriebsgebäuden (Trafostation, 
W echselrichter) und eines Nebengebäudes für betriebliche Z w eck e in einem Gesamtumfang von 200 m² 
je Baufenster. Die maximale Größe eines Einz elgebäudes beträgt 50 m²). Ein Überschreiten der 
Baugrenz e durch bauliche Anlagen, Gebäude oder Gebäudeteile sow ie Nebenanlage ist nicht z ulässig. 
 
3.2 Grundfläche der baulichen Anlagen 
Es w ird eine höchstz ulässige Grundflächenz ahl (GR Z) von 0,5 bezogen auf die Sondergebietsfläche 
festgesetz t. 
Die GR Z ist das S ummenmaß aller baulichen Anlagen, die das Grundstück innerhalb des 
Geltungsbereiches überdeck en. Eine Überschreitung nach § 19 Abs. 4 S atz 2 BauNV O ist nicht z ulässig. 
Die Grundfläche der Photovoltaikmodule entspricht der durch die Modulflächen senk recht projiz ierten 
überbauten Fläche. 
 
4. Örtliche Bauvorschriften 
Z w ischen den Modulreihen ist ein Abstand von mind. 3,0 m einz uhalten. 
 
4.1 Höhe der baulichen Anlagen 
Die max. zulässige Höhe der Module z ur Sonnenenergienutz ung, gemessen von der Geländeoberk ante 
bis z ur Oberk ante der Solarmodule, beträgt max. 3,0 m. Diese Höhe ist bezogen auf ein gleichmäßig 
geneigtes Gelände. K leinere Bodenunebenheiten k önnen durch geringfügig höhere Aufständerungen (bis 
25 cm) ausgeglichen w erden.  
Als Mindestabstand der Modulvorderk ante z um Boden sind 0,8 m einz uhalten.    
 
Die maximal z ulässige W andhöhe der technischen Betriebs- und Nebengebäude beträgt 3,0 m. Die 
W andhöhe w ird gemessen z w ischen der gedachten horizontalen V erlängerung der hergestellten 
Erdgeschossrohfußbodendeck enoberk ante (EFOK) zur Außenw and und dem S chnittpunk t der 
traufseitigen Außenw and mit der Oberk ante der Dachhaut. 
 
4.2 Bodenbefestigung der Module 
Die aufgeständerten Module sind nur ohne oberirdische Fundamente z ulässig. 
Um Austrag von Z ink in den Boden und damit einen möglichen Eintrag in das Grundw asser z u minimieren 
ist ein geeignetes Material für die R ammprofile z u verw enden, z. B. Magnelis S tahl. 
 
4.3 Einfriedungen 
Einfriedungen sind bis maximal 2,0 m Höhe als sock ellose Zäune z uzüglich Übersteigschutz aus 
Maschendraht oder S tahlgitter-Industriez aun in den Farben metallgrau oder grün zulässig. Der 
Mindestabstand z w ischen Z aununterk ante und Gelände beträgt mindestens 15 cm. Der Z aun ist entlang 
der Baugrenz e herz ustellen. Die Eingrünung darf hierbei nicht nachteilig beeinträchtigt w erden. 
 
4.4 Zufahrt 
Die Zufahrt z ur Fläche ist auf einer maximalen Breite von maximal 4 m zu gestalten. Die Zufahrt befindet 
sich im Osten des Geltungsbereiches, die genaue Lage ist variabel. 
 
4.5 W erbeanlagen 
W erbeanlagen sind an Fassaden der technischen Betriebs- und Nebengebäude sow ie am Z aun bz w . an 
der Toranlage bis z u einer Größe von insgesamt max. 1 m² unbeleuchtet z ulässig. 
 
4.6 Beleuchtung der Anlage 
Eine dauerhafte Beleuchtung der Anlage ist nicht z ulässig. 
 
4.7 Oberirdische V ersorgungsleitungen 
Oberirdische V ersorgungsleitungen sind unz ulässig. 
 
5 Grünordnerische Festsetz ungen 
5.1  Ökologische Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen der Anlagenfläche 
Die Fläche ist nach Herstellung der baulichen Anlagen mit Grünland anz usäen. Als S aatgut ist 
ausschließlich autochthones S aatgut mit einem K räuteranteil von 50 % zulässig. Auf der Fläche hat eine 
2-schürige Mahd mit erstem S chnitt ab Mitte Juni z u erfolgen. Hierfür ist insek tenfreundliches Mähw erk 

einz usetz en, die S chnitthöhe ist auf 10 cm einz ustellen, das Mähgut ist abz ufahren. Bei jedem S chnitt 
müssen 5-10 % Altgrasstreifen belassen w erden. Düngung und der Einsatz von Pflanz enschutzmitteln 
sow ie Mulchen sind untersagt. 
 
5.2 Landw irtschaftliche Fläche 
Die Landw irtschaftliche Fläche im Nordosten die als Biotop geschütz t ist, darf nicht z.B. durch 
Düngung oder mechanische Bodenbearbeitung beeinträchtigt w erden. 
 
5.3 Eingrünung 
Zur Eingrünung der Photovoltaik anlage und als S ichtschutz ist unter Einhaltung des gesetz lichen 
Grenz abstandes vor der Z aunanlage auf mind. 85 % der Länge eine z w eireihige freiw achsende Heck e z u 
pflanz en. V on Gehölzpflanz ung freibleibende Bereiche dürfen maximal eine Länge von 20 m haben und 
müssen gleichmäßig über die Anlage verteilt w erden. 
 
R ück schnitte der Gehölz e sind nur ausnahmsw eise bei Gefährdung der baulichen Anlagen sow ie bei 
V erschattung der Module z ulässig. Ein R ück schnitt bis auf Minimum 2,70 m Höhe ist zulässig. Der 
R ück schnitt hat so zu erfolgen, dass er möglichst einem natürlichen W uchsbild entspricht. S ollte anstelle 
eines R ück schnittes auf 2,7 m Höhe ein „auf den S tock setz en“ erfolgen, hat dies jährlich auf Abschnitten 
z u je 50 m auf maximal 20 – 25 % der gesamten Heck enfläche erfolgen. 
Die Gehölzpflanz ung ist dauerhaft z u pflegen und z u erhalten. Bei Abgang von S träuchern ist die 
Pflanz ung von gleichw ertigem Ersatz vorz unehmen. 
Auf den nicht mit Gehölz en bepflanz ten Bereichen ist eine autochthone S aatgutmischung aus 
überw iegend Hochstauden einz usäen und alle 2-3 Jahre zu mähen. 
 
5.4 Pflanz liste 
Pflanzqualität: S tr. 2x v., H = 60-100 cm 
Pflanz abstand: 1,0 x 1,5 Meter. 
 
Großsträucher / 6 – 10 m W uchshöhe: Normalsträucher / 1 – 6 m W uchshöhe: 
- Corylus avellana 
- Crataegus 
   monogyna        
- S alix caprea 
- W ildobst 

Haselnuss 
Eingriffliger 
W eißdorn* 
S al-W eide 
Apfel, Birne 
 

- Berberis vulgaris 
- Cornus sanguinea 
- Euonymus 
  europaeus 
- Lonicera 
  X ylosteum 
- Ligustrum vulgare 
 
- Prunus spinosa 
- R osa rubiginosa 
- R hamnus 
  Cathartica 
- R ibes alpinum 
- R osa canina 
- S alix purpurea 
- S ambucus nigra 

Gemeine Berberitz e* 
R oter Hartriegel 
Gew öhnl. 
Pfaffenhütchen 
R ote Heck enk irsche 
 
Gew öhnlicher 
Liguster 
S chlehe* 
W ein-R ose 
Purgier-K reuz dorn* 
 
Alpenjohannisbeere 
Hundsrose* 
Purpur-W eide 
S chw arz er Holunder 
 

 
* Pflanz en mit Dornen 
 
Die aus der Pflanz liste ausgew ählten Arten sind in ähnlichen Anteilen z u verw enden. 
Zum S chutz vor W ildverbiss ist für ca. 7 Jahre ein entsprechender S chutz z aun erforderlich. Dieser ist z u 
entfernen, sobald die Pflanz ung so gut aufgew achsen ist, dass sie des S chutz es nicht mehr bedarf. 
 
Alle Pflanzmaßnahmen sind vor oder bis z ur Fertigstellung der Baumaßnahme, jedoch spätestens in der 
auf die Fertigstellung von Baumaßnahmen folgenden Pflanzperiode bis 30. November anz ulegen. Nach 
der Herstellung sind die Gehölz flächen auf einer Dauer von mindestens fünf Jahren fachgerecht z u 
pflegen, bis sie sich eigenständig erhalten (Entw ick lungspflege). W ährend dieser Z eit sind die 
Pflanz ungen bei Bedarf z u w ässern sow ie mind. einmal jährlich ausz umähen oder mit S troh z u mulchen, 
um konk urrierenden Aufw uchs z u unterdrück en. 
Die Gehölzpflanz ungen sind nach der Entw ick lungspflege w eiterhin fachgerecht z u pflegen und z u 
unterhalten. Ein ausnahmsw eiser R ück schnitt ist unter Punk t 5.3 erläutert. 
Düngung und Pflanz enschutzmittelanw endung sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht z ulässig. 
 
Bei der Pflanz ung von Gehölz en muss, falls k eine geeigneten S chutzmaßnahmen ergriffen w erden, ein 
seitlicher Abstand z u den unterirdischen Leitungen von 2,5 m eingehalten w erden (maßgebend sind der 
horizontale Abstand z w ischen S tamm und Außenhaut der Leitung).  
 
6 Artenschutz (V ermeidungsmaßnahmen) 
6.1 Forst und Gehölz struk turen 
Der vorhandene Forst- und Gehölz bestand im Geltungsbereich ist z u erhalten, zu pflegen und notfalls z u 
ersetz en. W ährend den Baumaßnahmen ist der Bestand besonders gegen negative Einw irk ungen z u 
schütz en. Fällungen sind nur nach vorheriger artenschutz rechtlicher Untersuchung und Bew ertung (durch 
Umw eltbaubegleitung) zulässig. 
 
6.2 Baubeginn 
Zur V ermeidung artenschutz rechtlicher V erbotstatbestände des § 44 Abs.1 BNatS chG ist der Baubeginn 
und die Baufeldfreimachung nur außerhalb der Brutz eit der heimischen V ögel im Zeitraum 15. August bis 
1. März z ulässig. Eine Fortsetz ung der Baumaßnahmen nach dem 1. März ist möglich, w enn diese ohne 
w eitere Unterbrechung erfolgt, so dass Ack erbrüter aus dem Eingriffsbereich durch die Bautätigk eit 
vergrämt w erden und dort k eine Nester anlegen. 
 
7 Gültigk eitsz eitraum und Folgenutz ung 
Die Festsetz ung als Sondergebiet mit der Z w eck bestimmung Sonnenenergienutz ung gem. § 9 Abs. 2 
BauGB w ird auf den Zeitpunk t des Eintritts folgender Umstände begrenz t: 
• Antrag auf Nutz ungseinstellung durch den Eigentümer 
• Eintritt der Nutz ungsaufgabe 
Eine Nutz ungsaufgabe liegt vor, w enn die errichtete Freiflächenphotovoltaik anlage k einen S trom mehr in 
das S tromnetz einspeist, obwohl ihr dies aufgrund eines bestehenden Anschlusses an dieses möglich 
gew esen w äre. 

Bei Eintritt dieser Umstände ist die Freiflächenphotovoltaik anlage spätestens nach 1 Jahr nach 
Nutz ungsaufgabe rück z ubauen. Anlagen und Gebäude sind abz ubauen. Als Folgenutz ung gilt w ieder - 
entsprechend dem Ausgangsz ustand vor dieser Sondernutz ung - die planungsrechtliche S ituation als 
landw irtschaftliche Nutz fläche, sofern dann geltendes R echt dem nicht entgegensteht. 
Im Zuge des R ück baus muss z um S chutz der bek annten Bodendenkmäler die Tiefenlock erung des 
Bodens ausgeschlossen w erden. 
 
8 Denkmalschutz (DS chG) 
Art. 7 BayDS chG 
Das Planungsgebiet befindet sich im Bereich eines Bodendenkmals; eine denkmalschutz rechtliche 
Grabungserlaubnis ist daher erforderlich. Die Erlaubnis ist bei der Unteren Denkmalschutz behörde z u 
beantragen. Erdarbeiten und Baumaßnahmen dürfen erst begonnen w erden, w enn die Erlaubnis erteilt 
w urde und deren Nebenbestimmungen eingehalten sind. 
 
9 Artenschutz (§9 Abs. 1 Nr 20 BauGb) 
9.1 Maßnahmen z ur S icherung der kontinuierlichen ökologischen Funk tionalität (CEF-
Maßnahmen) 
Für die Feldlerchenreviere, die durch den Bau der PV -Freiflächenanlage verloren gehen, sind CEF-
Maßnahmen gemäß der „Maßnahmenfestlegung für die Feldlerche im R ahmen der spez iellen 
artenschutz rechtlichen Prüfung (saP)“ umz usetz en. Die Umsetz ung erfolgt auf dem Flurstück Nr. 2245 
der Gemark ung Moorenw eis in der im Umw eltbericht ausgeführten W eise. Die Maßnahme muss bis z um 
Anfang der Brutz eit (1. März) nach Baubeginn umgesetz t sein. 
 
Textliche Hinw eise 
1 Denkmalschutz / Bodendenkmäler 
Sollten bei Aushubarbeiten (organoleptisch) auffällige V erunreinigungen angetroffen w erden, so sind 
diese vollständig ausz ukoffern, getrennt vom übrigen Aushubmaterial z w ischenz ulagern und durch 
geeignete Maßnahmen gegen Niederschlagsw asser z u sichern. Das w eitere V orgehen ist in diesem Fall 
umgehend mit dem Landratsamt Fürstenfeldbruck, S taatl. Abfallrecht/Bodenschutz abz ustimmen.  
 
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche 
Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDS chG notw endig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei 
der z uständigen Unteren Denkmalschutz behörde z u beantragen ist.   
 
2 S chädliche Bodenverunreinigungen und Altlasten 
Sollten bei Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligk eiten des Bodens festgestellt w erden, 
die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt z u 
benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodS chG).  
3 Bodenschutz 
Z ur V ermeidung von Bodenverdichtungen sind alle Maßnahmen z ur Errichtung der Anlagen ausschließlich 
bei trock ener W itterung durchz uführen. 
Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutz barem Zustand z u erhalten und vor V ergeudung und 
V ernichtung z u schütz en. Überschüssiger Mutterboden (Oberboden) oder geeigneter Unterboden sind 
möglichst nach den V orgaben des §12 BBodS chV  z u verw erten.  
Der belebte Oberboden und ggf. k ulturfähige Unterboden sind z u schonen, getrennt abz utragen, 
fachgerecht z w ischenz ulagern, vor V erdichtung z u schütz en und möglichst w ieder seiner Nutz ung 
z uz uführen. 
Das Befahren von Boden ist bei ungünstigen Boden- und W itterungsverhältnissen möglichst z u 
vermeiden. Ansonsten sind S chutzmaßnahmen entsprechend DIN 18915 zu treffen. 
4 Brandschutz 
Die Zufahrt und die V erk ehrsflächen für die Feuerw ehr im Sondergebiet (Umfahrt) sind so anz ulegen, 
dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, K urvenk rümmungsradien usw . mit den Fahrz eugen der 
Feuerw ehr jederz eit und ungehindert befahren w erden k önnen. Die Tragfähigk eit muss daz u für Fahrz euge 
bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt sein.  
 
Bei Durchfahrten sow ie Aufstell- und Bew egungsflächen für die Feuerw ehr aus Art. 5 BayBO; ist die 
Technische R egel der Bayerischen Technischen Baubestimmungen (BayTB) Ausgabe Ok tober 2018 
(vgl. AllMBl Nr. 12/2018 Lfd. Nr. A 2.2.1.1) die V orgaben der „R ichtlinie über Flächen für die 
Feuerw ehr“ einz uhalten. Es muss insbesondere gew ährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit 
Teilen in einem Abstand von höchstens 50 m von den öffentlichen V erk ehrsflächen erreichbar sind. 
Bei S ack gassen ist darauf z u achten, dass die sog. „W endehammer" auch für Feuerw ehrfahrz euge 
benutz bar sind. 
 
Damit die Feuerw ehr im S chadensfall einen Ansprechpartner erreichen k ann, ist am Z ufahrtstor 
deutlich und dauerhaft die Erreichbark eit eines V erantw ortlichen für die bauliche Anlage anz ubringen 
und der örtlichen Feuerw ehr mitz uteilen, damit Adresse und Erreichbark eit des Betreibers der 
Photovoltaik anlage im Einsatz leitsystem der integrierten Leitstelle hinterlegt w erden k ann. 
 
Bei Photovoltaik anlagen im Freigelände handelt es sich i.d.R . immer um größere (flächige) bauliche 
Anlagen. W egen der Besonderheiten dieser Anlagen sollte ein Feuerw ehrplan hierfür vom Betreiber in 
Absprache mit der z uständigen Feuerw ehr erstellt und der örtlichen Feuerw ehr z ur V erfügung gestellt 
w erden. In den Plänen sollte die Leitungsführung bis z um/z u den W echselrichter/-n und von dort bis 
z um Übergabepunk t des Energieversorgungsunternehmens erk ennbar sein. Ggf. k ann man für die 
gew altlose Z ugänglichk eit in Absprache mit der örtlichen Feuerw ehr noch ein Feuerw ehr-
S chlüsseldepot Typ 1 (nicht V dS -anerk annt) am Z ufahrtstor vorsehen. 
 
S teht k ein Hydrantennetz nach den Technischen R egeln des Deutschen V ereins des Gas- und 
W asserfaches e.V . (DV GW ) —  Arbeitsblätter W  331 und W  405 —  z ur V erfügung, sind in der 
Alarmierungsplanung geeignete w asserführende Fahrz euge einz uplanen. Ggf. k önnen z usätz liche 
Fahrz euge mit Sonderlöschmitteln oder S ondergeräten erforderlich sein.  
5 Immissionsschutz 
Die Photovoltaik anlage ist so z u errichten und z u betreiben, dass k eine schädlichen 
Umw elteinw irk ungen durch Lichtimmissionen (z. B. Blendw irk ung) an den maßgeblichen 
Immissionsorten (schutz bedürftige Bebauung, z.B. W ohnhäuser), auftreten. Treten unz ulässige 
Blendungen an schutz bedürftiger Bebauung auf, hat der Anlagenbetreiber die R eflexionen auf eigene 
K osten z u beseitigen. Hierfür sind ggf. Maßnahmen w ie Lichtschutz anpflanz ungen vorz usehen. 

V erfahrensvermerk e 
1. Der Gemeinderat hat in der S itz ung vom 28.11.2023 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
w urde am 29.11.2023 ortsüblich bek annt gemacht. 
2. Die frühz eitige Öffentlichk eitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den V orentw urf des Bebauungsplans in der 
Fassung vom 06.05.2024 hat in der Z eit vom 14.05.2024 bis 17.06.2024 stattgefunden. 
3. Die frühz eitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den V orentw urf des Bebauungsplans in der 
Fassung vom 06.05.2024 hat in der Z eit vom 14.05.2024 bis 17.06.2024 stattgefunden. 
4. Zu dem Entw urf des Bebauungsplans in der Fassung vom 04.11.2024 w urden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB in der Z eit vom 13.12.2024 bis 23.01.2025 beteiligt. 
5. Der Entw urf des Bebauungsplans in der Fassung vom 04.11.2024 w urde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Z eit vom 13.12.2024 bis 
23.01.2025 öffentlich ausgelegt. 
6. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 24.06.2025 den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 24.06.2024 als 
S atz ung beschlossen. 
 
Moorenw eis, den ………….. 
 
…………..…………..…………..  (S iegel) 
Christoph Gasteiger, Erster Bürgermeister 

Unterz eichner/in 
7. Ausgefertigt 
Moorenw eis, den ………….. 
 
…………..…………..…………..  (S iegel) 
Christoph Gasteiger, Erster Bürgermeister 
8. Der S atz ungsbeschluss z u dem Bebauungsplan w urde am ………….. gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bek annt gemacht. Der Bebauungsplan mit 
Begründung w ird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde z u jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf V erlangen 
Ausk unft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in K raft getreten. Auf die R echtsfolgen des § 44 Abs. 3 S atz 1 und 2 sow ie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 
BauGB w urde in der Bek anntmachung hingew iesen. 
 
Moorenw eis, den ………….. 
 
…………..…………..…………..  (S iegel) 
Christoph Gasteiger, Erster Bürgermeister 

Planliche Festsetz ungen

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO)
Baugrenze

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)
Sonstiges Sondergebiet (sonstige Nutzung) (§11 BauNVO)
Zweckbestimmung: Sonnenenergienutzung (Freiflächenphotovoltaik)

Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 und (6) BauGB)
Private Grünflächen")p

Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

B Ein- und Ausfahrtbereich (Lage im Osten variabel)

Maß der baulichen Nutz ung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNV O)

1   Grundflächenz ahl (GR Z) der baulichen Anlagen innerhalb des Sondergebietes
2   maximale Bauhöhe (GHmax) 

Baufenster
1 
2

Planliche Hinw eise
1401 Flurstück sgrenz e mit Flurstück snummer

!(OSPV

Höhenlinien in m ü. NHN (DHHN2016)580

Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 (1) Nr. 18 und (6) BauGB)

!: Fläche für die Forstwirtschaft
Grünland, geschütztes Biotop (BNatschG §30)

Flächen für den Wald

uvoerkelius
U. Voerkelius


